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Baumschutzsatzung gilt auch im Winter
Schneelast berechtigt nicht zu eigenmächtigem Fällen von Bäumen
Aufgrund der Baumschutzsatzung der Stadt Königs Wusterhausen dürfen Gartenbesitzer auch bei anhaltenden Schneefällen nicht ohne weiteres Bäume fällen, um eventuellen Schäden durch abbrechende Baumteile vorzubeugen. 

Insbesondere die breitkronigen Kiefern in den Waldsiedlungen der Stadt tragen zurzeit größere Schneelasten. Schmale, lange Stämme biegen sich ungewohnt. In Einzelfällen können die Schneelasten in den Kronen zum Ausbruch von Ästen und Kronenteilen führen. 
Um Schäden vorzubeugen, wollen einige Baumeigentümer ihre Bäume umgehend fällen lassen. Die Stadt Königs Wusterhausen weist in diesem Zusammenhang auf die Baumschutzsatzung der Stadt Königs Wusterhausen hin. Danach sind alle Bäume ab einem Stammumfang von 60 cm (Durchmesser 19 cm) geschützt. Baumfällungen wie auch Einkürzungen der Krone sind zuvor bei der Stadt im Sachgebiet Tiefbau/ Naturschutz und Grünflächenverwaltung zu beantragen. Lediglich unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Personen oder für Sachen von bedeutendem Wert sind entsprechend § 5 Abs. 2 der Baumschutzsatzung zulässig. Diese Maßnahmen können jedoch nur Einzelfälle sein. 
Hierüber ist möglichst vorher das
SG Tiefbau/ Naturschutz und Grünflächenverwaltung

Tel. 03375/273314 oder 03375/273324
kw.gruenflaechen@stadt-kw.brandenburg.de
zu informieren. 
Notwendige unaufschiebbare Maßnahmen werden von der Feuerwehr oder Fachbetrieben eingeschätzt und ausgeführt. Die getroffenen Maßnahmen müssen entsprechend §5 Abs.2 der Baumschutzsatzung der Stadt unverzüglich angezeigt werden. Zuvor müssen die betroffenen Bäume fotografiert und die Fotos vorgelegt werden. Der gefällte Baum oder die entfernten Teile sind mindestens 10 Tage nach der Anzeige zur Kontrolle bereitzuhalten. 
Die Baumschutzsatzung der Stadt kann man unter www.koenigs-wusterhausen.de oder in der Stadtverwaltung eingesehen. Verstöße gegen die Baumschutzsatzung werden entspr. § 11 der Satzung als Ordnungswidrigkeit geahndet. 
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